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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Fintel (Waldfriedhof Lauenbrück) 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 06.10.2017 - Az.: 63 ROW-61 72 60 / 202 - die vom Rat der 
Samtgemeinde Fintel am 27.10.2016 beschlossene 44. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der genehmigte Änderungsbereich der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus der nachstehenden Planskizze 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungs-
plan hervor.  
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